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walt ausmachen Dieweltlichenvererbensie
in standesmaßiger Ehe auf ihre Kinder; und
die geisilichen auch die protestantischen / gelan
gen dazu durch Wahl

Aber diese Landeshoheit erhalt dadurch Ein
schrarkung daß sie den Reichsgesetzen unter
worfen sind die in Absicht einzelner Stande
oftmals etwas Verschiedenes bessimmen. Auch
theilen die Landesherrn die Rechte der Landes
hoheit weniger oder mehr mit den Landstan
den, die diesen Autheil alsdenn auf den Cand
tagen oder durch den weitern und engern
Ausschuß ausubhen. S. D. G, Strubens
Nebenstunden Th S 424 c. ImGan
zen gehort ihnen indessen das Recht Gesetze zu
geben, Auflagen zu machen uber Lehen und
Tod zu sprechen, Krieg und Frieden zu machen,
Geld zu munzen, Erbhofamter zu haben un siw.

Die Stande haben aber aucheinzelne, theils
collegialische, theils individuelle Rechte.

20.
Die Rechte der Churfursten sind großerDieChur

als die Rechte der ubrigen Stande flrsten.
Die altesten Vorrechte der Churfursten sind

durch die goldne Bulle bestatigt und nachher
stets vermehrt. Ausser daß sie den Kay-
ser allein wahlen, und seine Capitulation aus
schliessend festseßen mußder Kapserihre spe
eielle Einwilligung bey Reichsbündnissen und
Reichskriegen Verauferungen und Verpfandung
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